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Anordnung 
über die Generalauftragnehmerschaft 

bei Investitionen 
für elektronische Datenverarbeitungsanlagen 

vom 28. November 1969
Zur Sicherung der Entwicklung, Produktion und 

des Einsatzes von elektronischen Datenverarbeitungs
anlagen mit wissenschaftlich-technischem Höchststand, 
kürzesten Vorbereitungs- und Realisierungsfristen und 
geringsten Kosten wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen staatlichen Organe fol
gendes angeordnet:

§  1
Allgemeine Bestimmungen

Die Grundsatzordnung vom 26. Juni 1968 für die Ge
neralauftragnehmerschaft bei strukturbestimmenden 
Industrieinvestitionen (GBl. II S. 677) ist bei Investitio
nen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbei- 

- tung unter Beachtung dieser Anordnung anzuwenden.

§  2
Einsatz eines Generalauftragnehmers für 

Investitionsvorhaben elektronische Daten
verarbeitungsanlagen (EDVA)

(1) Der VEB Kombinat Robotron ist Generalauftrag
nehmer für elektronische Datenverarbeitungsanlagen 
und verantwortlich für die Vorbereitung und Durch
führung von Investitionen für elektronische Daten
verarbeitungsanlagen auf der Grundlage von vertrag
lichen Vereinbarungen mit den Investitionsauftrag
gebern.

(2) Der Leistungsumfang des Generalauftragnehmers 
umfaßt

1. das Gerätesystem, bestehend aus
— Zentraleinheiten und Geräten der 1. Peripherie
— den Geräten der Datenerfassung am Standort 

der EDVA (2. Peripherie)
— dem EDV-spezifischen Zubehör ,(3. Peripherie)
sowie die Lieferung von Datenerfassungsgeräten 
mit dezentralem Einsatz

/
2. das zur Unterbringung der Zentraleinheit und der

1. Peripherie erforderliche Produktionskernstück 
auf der Grundlage von wiederverwendungsfähigen 
und baukastenförmig erweiterungsfähigen Ange- 
botsdokumentatiohen oder Einbau in vorhandene 
Bausubstanz

3. Außenanlagen, soweit sie zur Funktionstüchtigkeit 
des vom Generalauftragnehmer zu errichtenden 
Produktionskernstüdes notwendig sind.

(3) Fordert der Investitionsauftraggeber entgegen 
den Festlegungen gemäß Abs. 2 Ziffern 2 und 3 indivi
duelle Lösungen bzw. darüber hinausgehende Gebäude, 
so übernimmt der VEB Kombinat Robotron aus
schließlich die Funktion des Hauptauftragnehmers für 
das gerätetechnische System, die zum Produktionskern
stück gehörende Klimaanlage und den starkstromtech
nischen Teil bis zur Hauptverteilung.

(4) Folgeinvestitionen gehören nicht zum Leistungs
umfang des Generalauftragnehmers.

§ 3
Vorbereitung der Investitionen

(1) Der Investitionsauftraggeber hat folgende Auf
gaben :
1. Der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen wird 

vom Investitionsauftraggeber auf Grund der per
spektivischen Gesamtkonzeption für die Anwen
dung der elektronischen Datenverarbeitung geplant. 
Der Einsatzort von Datenverarbeitungsanlagen 
wird durch den Investitionsauftraggeber in Ab
stimmung mit dem territorial zuständigen Rat des 
Bezirkes festgelegt.
Der Investitionsauftraggeber ist für die wissen
schaftlich-organisatorische Einsatzvorbereitung der 
elektronischen Datenverarbeitungsanlage verant
wortlich.

2. Übergabe der gemäß Abschnitt II Ziff. 6 der Anlage 
zum Beschluß vom 26. Oktober 1967 über die Grund
sätze zur Vorbereitung und Durchführung von In
vestitionen — Auszug — (GBl. II S. 813) erforder
lichen Unterlagen an den Generalauftragnehmer.


